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107 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVII. GP 

 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 137/2017, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 46/2019, wird wie folgt geändert: 

1. § 17 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat dem Bewerber nach Zulassung zur Fachprüfung die 

nächsten stattfindenden Prüfungstermine und Prüfungsorte bekannt zu geben.“ 

2. Im § 25 Abs. 3 entfällt die Wortfolge „und die Vorsitzenden der Landesprüfungsausschüsse und deren 
Stellvertreter“. 

3. § 46 Abs. 4 lautet: 
„(4) Ist bei einer natürlichen Person die Berufsberechtigung erloschen und wird die öffentliche Be-

stellung neuerlich beantragt, so ist neben den allgemeinen Bestellungsvoraussetzungen auch die Erfüllung 
der Fortbildungsverpflichtung gemäß § 71 Abs. 3 in den beiden vorangegangenen Kalenderjahren Vo-
raussetzung. Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat die öffentliche Bestellung von der neuerlichen 
Ablegung des mündlichen Prüfungsteiles abhängig zu machen, wenn seit dem Erlöschen der Berufsbe-
rechtigung mehr als sieben Jahre vergangen sind und der Bestellungswerber in diesem Zeitraum nicht 
überwiegend facheinschlägig tätig war. Ein dem Erlöschen der Berufsberechtigung unmittelbar vorausge-
hendes Ruhen der Befugnis ist diesem Zeitraum hinzuzurechnen.“ 

4. § 66 Abs. 3 lautet: 
„(3) Gründet eine berufsberechtigte natürliche Person oder eine Gesellschaft, die zur Ausübung ei-

nes Wirtschaftstreuhandberufes berechtigt ist, einen Betrieb oder Teilbetrieb durch eine im 1. Hauptstück 
des 1. Teils des Umgründungssteuergesetzes, BGBl. Nr. 699/1991, bezeichnete Umgründung in eine 
Wirtschaftstreuhandgesellschaft um, so hat die Anerkennung rückwirkend mit dem Tag der Eintragung in 
das Firmenbuch zu erfolgen, wenn die Gesellschaft an diesem Tag die Anerkennungsvoraussetzungen 
erfüllt.“ 

5. § 69 lautet: 
„§ 69. Anerkennungen sind nichtig und vom Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschafts-

standort, bei Gesellschaften gemäß dem 3. Hauptstück, 2. Abschnitt, im Einvernehmen mit den jeweils 
zuständigen Bundesministern, gemäß § 68 Abs. 4 Z 4 AVG für nichtig zu erklären, wenn im Zeitpunkt 
der Anerkennung eine der Anerkennungsvoraussetzungen nicht erfüllt war und weiterhin nicht erfüllt ist.“ 

6. § 70 zweiter Satz entfällt. 

7. In § 80 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt: 
„(3a) Soweit dies das Recht des Berufsberechtigten auf Verschwiegenheit zur Sicherstellung des 

Schutzes des Auftraggebers oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen oder der Durchsetzung 
zivilrechtlicher Ansprüche erfordert, kann sich die betroffene Person (Art. 4 Z 1 DSGVO) nicht auf die 
Rechte der Art. 12 bis 22 und Art. 34 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtli-
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nie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 (im Folgenden: DSG-
VO), sowie des § 1 Abs. 3 DSG berufen.“ 

8. § 80 Abs. 4 Z 1 lautet: 
 „1. Melde- und Auskunftspflichten im Rahmen der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/849 zur 

Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terroris-
musfinanzierung; zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG und der Richtlinie 2006/70/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2018/843 ABl. Nr. L 156 vom 19.06.2018 S. 43(im Folgenden: Geldwäsche-RL), und den damit 
im Zusammenhang erlassenen Umsetzungsmaßnahmen bestehen oder“ 

9. § 87 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes setzen für den Bereich der Wirtschaftstreuhandberufe die 

Geldwäsche-RL um.“ 

10. § 87 Abs. 2 Z 2 lit. c lautet: 
 „c) alle Straftaten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr belegt werden können, jedoch 

in die Zuständigkeit der Gerichte fallende Finanzvergehen im Zusammenhang mit direkten 
und indirekten Steuern nach österreichischem Recht nur nach der Maßgabe, dass eine solche 
Freiheitsstrafe nach den §§ 33, 35 und 37 FinStrG bei Begehung als Mitglied einer Bande oder 
unter Gewaltanwendung (§38a FinStrG) verhängt werden kann, sowie Finanzvergehen nach 
§§ 39 und 40 FinStrG.“ 

11. Im § 87 Abs. 2 Z 17 wird das Wort „und“ am Ende durch einen Beistrich ersetzt und § 87 Abs. 2 Z 18 
lautet: 
 „18.  „wirtschaftlicher Eigentümer“ 
 a) einen wirtschaftlichen Eigentümer in sinngemäßer Anwendung des § 2 des Wirtschaftliche 

Eigentümer Registergesetzes (WiEReG), BGBl. I Nr. 136/2017, mit der Maßgabe, dass unter 
Rechtsträgern auch ausländische Gesellschaften, sonstige juristische Personen sowie Trusts 
und trustähnliche Vereinbarungen, die den in § 1 Abs. 2 WiEReG genannten vergleichbar sind 
und dass § 2 Z 1 WiEReG 

 aa) auf börsennotierte Gesellschaften, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zugelassen sind, sowie 

 bb) auf börsennotierte Gesellschaften aus Drittländern, die Offenlegungsanforderungen unter-
liegen, die dem Unionsrecht entsprechen oder mit diesem vergleichbar sind, 

nicht anzuwenden ist, und 
 b) eine natürliche Person, in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt wird, und“ 

12. Dem § 87 Abs. 2 wird folgende Z 19 angefügt: 
 „19. „virtuelle Währungen“ eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder 

öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich 
festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder 
von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert 
wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann.“ 

13. Im § 88 Abs. 2 wird die Wortfolge „4. Geldwäsche-RL“ durch die Wortfolge „Geldwäsche-RL“ er-
setzt. 

14. Im § 90 wird im ersten Satz nach der Wortfolge „umfassen die Sorgfaltspflichten“ die Wortfolge „des 
Berufsberechtigten“ eingefügt. 

15. § 90 Z 1 lautet: 
 „1. die Feststellung und Überprüfung der Identität des Auftraggebers auf der Grundlage von Doku-

menten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle 
stammen, einschließlich elektronischer Mittel für die Identitätsfeststellung. Die Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder hat durch Verordnung festlegen, unter welchen Voraussetzungen die 
elektronische Identitätsfeststellung (Online-Identifikation) möglich ist. In dieser Verordnung sind 
insbesondere Anforderungen an die Datensicherheit, Fälschungssicherheit und an jene Personen, 
die die Online-Identifikation durchführen sowie Sicherungsmaßnahmen zur Vorbeugung von 
Missbrauch, festzulegen,“ 
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16. Dem § 90 Z 2 wird der Beistrich am Ende des zweiten Satzes durch einen Punkt ersetzt und es wird 
Folgendes angefügt: 
„Ist der ermittelte wirtschaftliche Eigentümer ein Angehöriger der Führungsebene im Sinne des § 2 
Abs. 1 lit. b WiEReG, sind zudem Aufzeichnungen über die ergriffenen Maßnahmen und über etwaige 
während des Überprüfungsvorgangs aufgetretene Schwierigkeiten zu führen. Eine angemessene Maß-
nahme ist die Einsicht in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer nach Maßgabe des § 11 WiEReG,“ 

17. § 91 Abs. 3 lautet: 
„(3) Die Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern sind nicht nur auf alle neuen Auftraggeber, 

sondern zu geeigneter Zeit, auch auf die bestehenden Auftraggeber auf risikobasierter Grundlage anzu-
wenden. Die Sorgfaltspflichten sind umgehend zu erfüllen, wenn sich bei einem Auftraggeber maßgebli-
che Umstände ändern oder wenn der Berufsberechtigte rechtlich verpflichtet ist, den Auftraggeber im 
Laufe des betreffenden Kalenderjahres zu kontaktieren, um etwaige einschlägige Informationen über den 
oder die wirtschaftlichen Eigentümer zu überprüfen.“ 

18. Dem § 91 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Zu Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung mit einem Rechtsträger gemäß § 1WiEReG haben 

die Berufsberechtigten einen Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß § 9 oder 
§ 10 WiEReG als Nachweis der Registrierung der wirtschaftlichen Eigentümer einzuholen. Zu Beginn 
einer neuen Geschäftsbeziehung mit einer Gesellschaft, einem Trust, einer Stiftung, einer mit einer Stif-
tung vergleichbaren juristischen Person oder mit einer trustähnlichen Rechtsvereinbarung mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland, die mit einem Rechtsträger im Sinne des § 1 WiE-
ReG vergleichbar sind, haben die Berufsberechtigten einen Nachweis der Registrierung oder einen Aus-
zug einzuholen, sofern dessen wirtschaftliche Eigentümer in einem den Anforderungen der Art. 30 oder 
31 der Geldwäsche-RL entsprechendem Register registriert werden müssen und es den Berufsberechtig-
ten nach dem Recht des betreffenden anderen Mitgliedstaats oder des Drittlandes möglich ist, einen sol-
chen Nachweis zu erhalten.“ 

19. § 94 lautet: 
„§ 94. (1) In folgenden Fällen müssen die Berufsberechtigten verstärkte Sorgfaltspflichten zur an-

gemessenen Steuerung und Minderung der Risiken anwenden: 
 1. Bei allen komplexen oder ungewöhnlich großen Transaktionen oder ungewöhnlichen Transakti-

onsmustern oder Transaktionen ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen 
Zweck, 

 2. bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen, an denen Drittländer mit hohem Risiko gemäß der 
Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675, ABl. Nr. L 254 vom 20.9.2016 S. 1, beteiligt sind, 

 3. in allen von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder gemäß Abs. 4 festgelegten Fällen, 
 4. bei Transaktionen mit oder Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen, ihren Fami-

lienangehörigen und politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehenden Personen, 
und 

 5. in anderen Fällen mit höheren Risiken, die der Berufsberechtigte ermittelt hat. 
(2) Die in Abs. 1 genannten Fälle sind jedenfalls einer verstärkten Überprüfung zu unterziehen. Bei 

komplexen oder ungewöhnlich großen Transaktionen sind insbesondere Hintergrund und Zweck mit 
angemessenen Mitteln zu erforschen. 

(3) Bei Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen gemäß Abs. 1 Z 4 sind angemessene Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Herkunft des Vermögens oder der im Rahmen der Transaktion verwendeten finanzi-
ellen Mittel zu bestimmen und die Geschäftsbeziehung einer verstärkten fortlaufenden Überwachung zu 
unterziehen. Ist eine politisch exponierte Person nicht mehr mit einem öffentlichen Amt in einem Mit-
gliedstaat oder Drittland oder mit einem wichtigen öffentlichen Amt bei einer internationalen Organisati-
on betraut, so haben die Berufsberechtigten für mindestens zwölf Monate das von dieser Person weiterhin 
ausgehende Risiko zu berücksichtigen und so lange angemessene und risikobasierte Maßnahmen zu tref-
fen, bis davon auszugehen ist, dass von dieser Person kein Risiko mehr ausgeht, das spezifisch für poli-
tisch exponierte Personen ist. 

(4) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder kann in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde Bereiche 
festlegen, die aufgrund des eingeschränkten Tätigkeitsumfangs und des damit verbundenen Risikos eben-
falls als Tätigkeiten mit einem höheren Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung anzusehen 
sind. Dabei sind Leitlinien gemäß Art. 18 Abs. 4 der Geldwäsche-RL zu beachten. Die Kammer der Wirt-
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schaftstreuhänder hat im Rahmen der Ausübungsrichtlinie gemäß § 72 auf Grundlage folgender Risikoar-
ten mögliche Faktoren für ein potenziell höheres Risiko festzulegen: 
 1. Faktoren bezüglich des Auftraggeberrisikos, 
 2. Faktoren bezüglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalrisikos und 
 3. Faktoren bezüglich des geografischen Risikos. 

(5) Auf Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen gemäß Abs. 1 Z 2 sind folgende verstärkte Sorg-
faltsmaßnahmen gegenüber dem Auftraggeber anzuwenden: 
 1. Einholung zusätzlicher Informationen über den Auftraggeber und die wirtschaftlichen Eigentü-

mer, 
 2. Einholung zusätzlicher Informationen über die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung, 
 3. Einholung von Informationen über die Herkunft der Gelder und die Herkunft des Vermögens des 

Auftraggebers und der wirtschaftlichen Eigentümer, 
 4. Einholung von Informationen über die Gründe für die geplanten oder durchgeführten Transaktio-

nen, 
 5. Einholung der Zustimmung ihrer Führungsebene zur Schaffung oder Weiterführung der Ge-

schäftsbeziehung und 
 6. verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung durch eine weitere Erhöhung 

der Häufigkeit und der Intervalle der Kontrollen und durch die zusätzliche Auswahl von Transak-
tionsmustern, die einer weiteren Prüfung bedürfen. 

(6) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat in Bezug auf Geschäftsbeziehungen und Transaktio-
nen gemäß Abs. 1 Z 2 in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde zusätzliche Maßnahmen im Sinne des 
Art. 18a Abs. 2 der Geldwäsche-RL durch Verordnung festzulegen. Sie hat dabei einschlägige Evaluie-
rungen, Bewertungen oder Berichte internationaler Organisationen oder von Einrichtungen für die Festle-
gung von Standards mit Kompetenzen im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und der Bekämp-
fung der Terrorismusfinanzierung hinsichtlich der von einzelnen Drittländern ausgehenden Risiken zu 
berücksichtigen und die Europäische Kommission vor dem Erlass oder der Anwendung zu unterrichten. 

(7) Bei Zweigstellen und bei mehrheitlich im Besitz des Berufsberechtigten befindlichen Tochterun-
ternehmen, die ihren Standort in Drittländern mit hohem Risiko haben, müssen bei Geschäftsbeziehungen 
und Transaktionen gemäß Abs. 1 Z 2 nicht automatisch verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Auftrag-
gebern angewandt werden, wenn sich diese Zweigstellen oder Tochterunternehmen uneingeschränkt an 
die gruppenweit anzuwendenden Strategien und Verfahren gemäß § 99 halten und diese Fälle nach einem 
risikobasierten Ansatz gehandhabt werden.“ 

20. § 95 lautet: 
„§ 95. (1) Hinsichtlich der in § 90 Z 1 bis 3 aufgezählten Sorgfaltspflichten kann für die Erfüllung 

dieser Pflichten auf Dritte zurückgegriffen werden. Die endgültige Verantwortung für die Erfüllung die-
ser Pflichten verbleibt jedoch bei jenem Berufsberechtigten, der auf einen oder mehrere Dritte zurück-
greift. Der Berufsberechtigte hat die erforderlichen Informationen zur Erfüllung der nach § 90 Z 1 bis 3 
normierten Sorgfaltspflichten einzuholen und unter Anwendung angemessener Schritte dafür zu sorgen, 
dass der Dritte auf Ersuchen umgehend Kopien der maßgeblichen Daten hinsichtlich der Feststellung und 
Überprüfung der Identität des Auftraggebers oder des wirtschaftlichen Eigentümers einschließlich Infor-
mationen, soweit verfügbar, die mittels elektronischer Mittel für die Identitätsfeststellung, einschlägiger 
Vertrauensdienste gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG, ABl. L 257 vom 28.08.2014, S. 73, oder mittels anderer regulierter, anerkannter, gebilligter 
oder akzeptierter sicherer Verfahren zur Identifizierung aus der Ferne oder auf elektronischem Weg ein-
geholt wurden, vorlegt. 

(2) Um auf eine Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch Dritte zurückgreifen zu können, haben diese 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
 1. Sie sind Verpflichtete im Sinne des Art. 2 der Geldwäsche-RL und 
 2. sie unterliegen Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten sowie einer Aufsicht, die der Geldwä-

sche-RL entsprechen. 
(3) Bei Dritten, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU haben, gelten die Voraussetzungen des 

Abs. 2 Z 2 als erfüllt. Dritte mit Sitz in Ländern mit hohem Risiko erfüllen die Voraussetzungen nicht, es 
sei denn, es handelt sich dabei um Zweigstellen oder mehrheitlich im Besitz der Berufsberechtigten be-
findliche Tochterunternehmen, wenn sich diese uneingeschränkt an die gruppenweit anzuwendenden 
Strategien und Verfahren gemäß § 99 halten. 
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(4) Den Anforderungen gemäß Abs. 1 und 2 ist bei Anwendung von gruppenweit anzuwendenden 
Strategien und Verfahren gemäß § 99 entsprochen, wenn 
 1. der Berufsberechtigte Informationen eines Dritten heranzieht, der derselben Gruppe angehört, 
 2. die in dieser Gruppe angewandten Sorgfaltspflichten, Aufbewahrungsvorschriften und Program-

me zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit der Geldwäsche-RL oder 
gleichwertigen Vorschriften in Einklang stehen und 

 3. die effektive Umsetzung der unter Z 2 genannten Anforderungen auf Gruppenebene von der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder oder einer zuständigen Behörde des Drittlandes beaufsichtigt 
wird.“ 

21. § 96 Abs. 1 und 2 lautet: 
„(1) Der Berufsberechtigte hat die Geldwäschemeldestelle von sich aus mittels einer Meldung um-

gehend zu informieren, wenn er bei Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit Kenntnis davon erhält oder 
den Verdacht hat, dass finanzielle Mittel unabhängig vom betreffenden Betrag aus kriminellen Tätigkei-
ten stammen oder mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen. Der Berufsberechtigte hat etwaigen 
Aufforderungen der Geldwäschemeldestelle zur Übermittlung zusätzlicher Auskünfte betreffend die Ver-
hinderung, Aufdeckung und wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
umgehend Folge zu leisten. Die Verdachtsmeldung und alle zu leistenden Auskünfte sind in einem geläu-
figen elektronischen Format unter Verwendung der durch die Geldwäschemeldestelle festgelegten, siche-
ren Kommunikationskanäle zu übermitteln. 

(2) Die Geldwäschemeldestelle kann im Rahmen ihrer Aufgaben vom Berufsberechtigten Informati-
onen zur Verhinderung, Aufdeckung und wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismus-
finanzierung anfordern, einholen und nutzen, selbst wenn keine vorherige Meldung gemäß Abs. 1 erstat-
tet wurde. Der Berufsberechtigte hat der Geldwäschemeldestelle auf schriftliches Verlangen unmittelbar 
über die durch die Geldwäschemeldestelle festgelegten, sicheren Kommunikationskanäle alle erforderli-
chen Auskünfte zur Verfügung zu stellen.“ 

22. § 96 Abs. 12 lautet: 
„(12) Berufsberechtigte, ihr leitendes Personal, ihre Angestellten oder ihre Vertreter, die innerhalb 

des Unternehmens des Berufsberechtigten, innerhalb der Gruppe oder gegenüber der Geldwäschemelde-
stelle eine Meldung nach Abs. 1, 2, 4 oder 7 erstatten oder einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung melden, dürfen deswegen weder 
 1. benachteiligt, insbesondere nicht beim Entgelt, beim beruflichen Aufstieg, bei Maßnahmen der 

Aus- und Weiterbildung, bei der Versetzung oder bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
oder 

 2. nach strafrechtlichen Vorschriften verantwortlich gemacht werden, 
es sei denn, die Meldung ist vorsätzlich unwahr abgegeben worden. Dem Arbeitgeber oder einem Dritten 
steht ein Schadenersatzanspruch nur bei einer offenbar unrichtigen Meldung, die der Arbeitnehmer mit 
Schädigungsvorsatz erstattet hat, zu. Die Berechtigung zur Abgabe von Meldungen darf vertraglich nicht 
eingeschränkt werden. Entgegenstehende Vereinbarungen sind unwirksam.“ 

23. Dem § 96 wird folgender Abs. 15 angefügt: 
„(15) Die Geldwäschemeldestelle hat den Berufsberechtigten Zugang zu aktuellen Informationen 

über Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und über Anhaltspunkte zu verschaffen, 
an denen sich verdächtige Transaktionen erkennen lassen. Soweit dies praktikabel ist, hat sie ebenso dafür 
zu sorgen, dass eine zeitgerechte Rückmeldung an den Berufsberechtigten in Bezug auf die Wirksamkeit 
von Verdachtsmeldungen und die daraufhin getroffenen Maßnahmen erfolgt.“ 

24. Dem § 97 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„In Anwendung des Verbots der Informationsweitergabe besteht für personenbezogene Daten kein Zu-
gangsrecht für betroffene Personen.“ 

25. Im § 97 Abs.34 wird die Wortfolge „4. Geldwäsche-RL“ durch die Wortfolge „Geldwäsche-RL“ er-
setzt. 

26. Im § 97 Abs. 4 wird die Wortfolge „4. Geldwäsche-RL“ durch die Wortfolge „Geldwäsche-RL“ er-
setzt. 
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27. Dem § 99 werden folgende Abs. 5 bis 8 angefügt: 
„(5) Berufsberechtigte, die Teil einer Gruppe sind, haben gruppenweit anzuwendende Strategien und 

Verfahren einzurichten, darunter Datenschutzstrategien sowie Strategien und Verfahren für den Informa-
tionsaustausch innerhalb der Gruppe für die Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung. Diese Strategien und Verfahren müssen auf Ebene der Zweigstellen und der mehrheitlich 
im Besitz des oder der Berufsberechtigten befindlichen Tochterunternehmen in Mitgliedstaaten und Dritt-
ländern wirksam umgesetzt werden. 

(6) Berufsberechtigte mit Niederlassungen in einem anderen EU-Mitgliedstaat haben sicherzustellen, 
dass diese Niederlassungen den zur Umsetzung der Geldwäsche-RL verabschiedeten nationalen Rechts-
vorschriften des anderen EU-Mitgliedstaats Folge leisten. 

(7) Berufsberechtigte haben sicherzustellen, dass ihre Zweigstellen oder mehrheitlich in ihrem Besitz 
befindliche Tochterunternehmen in Drittländern, in denen die Mindestanforderungen an die Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weniger streng sind als die Anforderungen nach dem öster-
reichischen Recht, die Anforderungen des österreichischen Rechts, einschließlich in Bezug auf den Da-
tenschutz, anwenden, soweit das Recht des Drittlandes dies zulässt. Zudem haben sie sicherzustellen, dass 
von Zweigstellen oder mehrheitlich in ihrem Besitz befindlichen Tochterunternehmen in diesem Drittland 
zusätzliche Maßnahmen angewendet werden, um dem Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie-
rung wirksam zu begegnen und die Kammer der Wirtschaftstreuhänder darüber zu unterrichten. Reichen 
die zusätzlichen Maßnahmen nicht aus, hat die Kammer der Wirtschaftstreuhänder zusätzliche Auf-
sichtsmaßnahmen zu treffen. Diese Aufsichtsmaßnahmen sind, dass die Gruppe in dem Drittland keine 
Geschäftsbeziehungen eingeht oder diese beendet und keine Transaktionen in dem Drittland vornimmt, 
und nötigenfalls, dass die Gruppe ihre Geschäfte dort einstellt. 

(8) Die Weitergabe von Informationen innerhalb einer Gruppe ist zulässig.“ 

28. Dem § 100 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die Abgabe von Hinweisen über ein Hinweisgebersystem nach Abs. 1 oder 3 gilt nicht als Ver-

letzung einer vertraglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten Beschränkung der 
Informationsweitergabe und zieht für den Hinweisgeber keinerlei Haftung nach sich, und zwar auch nicht 
in Fällen, in denen ihm der zugrunde liegende Verstoß gegen die in den §§ 88 bis 99 genannten Pflichten 
nicht genau bekannt war, und unabhängig davon, ob tatsächlich eine rechtswidrige Handlung begangen 
wurde.“ 

29. Im § 101 Abs. 1 wird die Wortfolge „4. Geldwäsche-RL“ durch die Wortfolge „Geldwäsche-RL“ 
ersetzt. 

30. Dem § 101 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat jährlich einen Bericht mit Informationen über Maß-

nahmen zur Überprüfung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern, Verdachtsmel-
dungen, Aufbewahrungs- und Aufzeichnungsverpflichtungen und interne Kontrollen bei den Berufsbe-
rechtigten, verhängte Maßnahmen-Sanktionen gemäß § 105, die Anzahl der erhaltenen Berichte über 
Verstöße im Wege des Hinweisgebersystems gemäß § 100 Abs. 1 sowie die Anzahl und Beschreibung 
der Maßnahmen gemäß § 102 zu veröffentlichen. Für Zwecke der Erstellung dieses Berichts hat die Ab-
schlussprüferaufsichtsbehörde der Kammer der Wirtschaftstreuhänder die erforderlichen Informationen 
über die gemäß § 102 Abs. 4 von Prüfungen gemäß § 102 Abs. 1 Z 1 ausgenommenen Berufsberechtigten 
zu übermitteln.“ 

31. § 102 Abs. 4 lautet: 
„(4) Berufsberechtigte, die im öffentlichen Register gemäß § 52 APAG eingetragen sind, sind von 

Prüfungen gemäß Abs. 1 Z 1 ausgenommen. Die Abschlussprüferaufsichtsbehörde hat Verstöße von 
Berufsberechtigten gegen Bestimmungen dieses Abschnittes, die bei der Durchführung von Qualitätssi-
cherungsprüfungen gemäß § 24 APAG, Sonderprüfungen gemäß § 38 Abs. 2 Z 2 APAG, Inspektionen 
gemäß § 43 APAG oder Untersuchungen gemäß § 61 APAG festgestellt werden, der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder unter Beischluss des bezughabenden Auszugs des jeweiligen Berichts schriftlich mitzu-
teilen.“ 

32. Dem § 102 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) Unterliegt ein gemäß § 101 Abs. 2 der Aufsicht unterliegender Berufsangehöriger aufgrund an-

derer Berufsberechtigungen Präventionspflichten zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismus-
finanzierung, die den Anforderungen der Geldwäsche-RL entsprechen und deren Einhaltung einer dieser 
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Richtlinie entsprechenden Aufsicht einer anderen Behörde unterliegt, sind Ergebnisse von aufsichtsrecht-
lichen Prüfungen dieser Behörden bei der Durchführung von Prüfungen gemäß Abs. 1 Z 1 zu berücksich-
tigen. Unter Berücksichtigung von § 104 Abs. 1 kann von der Fortsetzung einer Prüfung nach Abs. 1 Z 1 
abgesehen werden, sofern diese unter Zugrundelegung des jeweiligen Risikos nicht erforderlich ist.“ 

33. In dem § 104 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat, wenn sie Informationen von der Geldwäschemeldestelle im 
Wege der Amtshilfe oder des Informationsaustausches erhält, der Geldwäschemeldestelle eine Rückmel-
dung über die Verwendung dieser Informationen und die Ergebnisse der auf Grundlage der bereitgestell-
ten Informationen durchgeführten Ermittlungen oder Prüfungen zu geben.“ 

34. § 104 Abs. 4 Satz lautet: 
„(4) Zur Durchführung der risikobasierten Aufsicht hat die Kammer der Wirtschaftstreuhänder durch 

Verordnung Parameter festzulegen. Die der Aufsicht unterliegenden Berufsberechtigten sind verpflichtet, 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder die in diesem Zusammenhang erforderlichen Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Bei der Durchführung der Aufsicht auf Basis des risikobasierten Ansatzes sind von 
Europäischen Aufsichtsbehörden gemäß Art. 48 Abs. 10 der Geldwäsche-RL veröffentlichten Leitlinien 
zur risikobasierten Aufsicht zu beachten.“ 

35. Dem § 105 werden folgende Abs. 12 und 13 angefügt: 
„(12) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder darf ausländischen Ersuchen um Amts- oder Rechts-

hilfe in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Sanktionen oder Maßnahmen entsprechen, wenn 
gewährleistet ist, dass auch der ersuchende Staat einem gleichartigen österreichischen Ersuchen entspre-
chen würde. Sie darf ausländische Behörden um Amts- und Rechtshilfe ersuchen, soweit einem gleichar-
tigen Ersuchen eines anderen Staates ebenfalls entsprochen werden könnte. 

(13) Hat der Berufsberechtigte für den Verstoß, für den er im Inland bestraft wird, schon im Ausland 
eine Strafe verbüßt, so ist sie auf die im Inland verhängte Strafe anzurechnen.“ 

36. § 106 Abs. 4 lautet: 
„(4) Im Falle der vorläufigen Untersagung der Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufs von einer 

natürlichen Person oder Gesellschaft hat die Kammer der Wirtschaftstreuhänder umgehend einen Kanz-
leikurator zu bestellen. Es gelten die Bestimmungen des § 82 Abs. 3, Abs. 5, Abs. 8 und Abs. 10.“ 

37. § 108 lautet: 
„Veröffentlichung 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat jede Suspendierung oder deren Aufhebung von Amts 
wegen im Mitgliederverzeichnis gemäß § 173 ersichtlich zu machen und gemäß § 106 Abs. 4 bestellte 
Kanzleikuratoren anzuführen.“ 

38. § 128 Z 4 lautet: 
 „4. seinen Verpflichtungen gemäß § 77 Abs. 1 oder Abs. 2 oder Abs. 3 oder Abs. 4 oder Abs. 6 oder 

Abs. 7 oder Abs. 8 oder Abs. 9 oder Abs. 10 oder Abs. 12 oder Abs. 13 nicht nachkommt oder“ 

39. Im § 159 wird nach dem Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt: 
„(3a) Der Vorstand hat für die Vorsorgeeinrichtungen gemäß § 180 Abs. 1 und Abs. 2 je einen Aus-

schuss einzurichten. Die Ausschüsse haben aus vier Mitgliedern zu bestehen. Die Ausschüsse sind be-
schlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind.“ 

40. § 180 Abs. 8 erster Satz lautet: 
„(8) Alle für die Vorsorgeeinrichtungen gemäß § 180 Abs. 1 und 2 erforderlichen Entscheidungen, 

insbesondere über die Feststellung der verpflichtenden Teilnahme an einer Vorsorgeeinrichtung, über die 
Vorschreibung von Beiträgen, über Anträge auf Befreiungen, Beitragsermäßigungen und die Zuerken-
nung von Leistungen, haben die gemäß § 159 Abs. 3a zu bestellenden Ausschüsse zu treffen.“ 

41. In § 180 Abs. 10 werden die nachfolgenden Sätze angefügt: 
„In den Satzungen der Vorsorgeeinrichtungen kann festgelegt werden, dass Eingaben der Mitglieder 
ausschließlich in elektronischer Form über ein Internetportal der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung einzu-
bringen sind sowie bestimmten Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmo-
dalitäten zu entsprechen haben. In den Satzungen der Vorsorgeeinrichtungen kann festgelegt werden, dass 
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Entscheidungen oder sonstige Erledigungen der gemäß § 180 Abs. 8 zuständigen Ausschüsse oder betrau-
ten Dritten an die Mitglieder ausschließlich in elektronischer Form über ein Internetportal der jeweiligen 
Vorsorgeeinrichtung zuzustellen sind. Die weiteren Nutzungsbedingungen für das Internetportal der je-
weiligen Vorsorgeeinrichtung sind ebenfalls in den Satzungen der Vorsorgeeinrichtungen festzulegen.“ 

42. § 187 lautet: 
„§ 187. (1) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat durch Verordnung die näheren Durchfüh-

rungsvorschriften für die Wahlen der Kammerorgane zu erlassen. 
(2) Im Falle der Durchführung der Wahl auf elektronischem Weg hat die Wahlordnung die näheren 

Bestimmungen festzulegen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Einhaltung der Bestimmungen des § 188 
sowie der Datenschutz-Grundverordnung und des Datenschutzgesetzes gewährleistet ist. Das zum Einsatz 
kommende System muss den Sicherheitsanforderungen qualifizierter elektronischer Signaturen gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entsprechen und gewährleisten, dass die Aufgaben der Hauptwahl-
kommission und der Wahlkommissionen auch bei der elektronischen Wahl erfüllt werden können. 

(3) Durch das bei einer elektronischen Wahl eingesetzte System ist insbesondere Folgendes sicher-
zustellen: 
 1. Die Wahrung des Wahlgeheimnisses durch Methoden, die gewährleisten, dass die ausgefüllten 

Stimmzettel anonymisiert und nicht rückverfolgbar bei den Wahlkommissionen zur Auszählung 
gelangen. Es darf zu keinem Zeitpunkt durch die Wahlkommission oder durch Dritte eine Zu-
sammenführung der Identität des Wählers mit seinem Wahlverhalten möglich sein; 

 2. die Verifikation der Identität des Stimmberechtigten im Rahmen des Wahlvorganges vor der 
Übermittlung des Stimmzettels, damit die Stimmabgabe durch Nichtberechtigte und die Abgabe 
mehrerer Stimmen durch eine Person ausgeschlossen ist. Es dürfen nur jene personenbezogenen 
Daten verwendet werden, die zur Durchführung der Wahl notwendig sind; 

 3. die Unverfälschtheit des ausgefüllten Stimmzettels durch den Einsatz sicherer elektronischer 
Signaturen und die Geheimhaltung der Wahldaten während der Übertragung zur Wahlkommissi-
on durch Verschlüsselung dieser Daten zur Sicherstellung des Wahlgeheimnisses; 

 4. die Berücksichtigung des Übereilungsschutzes für den Wähler wie bei der herkömmlichen 
Stimmabgabe und 

 5. die sinngemäße Erfüllung der gemäß § 221 Abs. 2 an Wahlzellen gestellten Anforderungen 
durch die aufgestellten technischen Komponenten zur Abgabe der Stimme und die Verpflichtung 
der Wahlberechtigten durch die Wahlordnung zum unbeobachteten und unbeeinflussten Ausfül-
len der Wahlformulare. 

(4) Die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen gemäß Abs. 2 und 3 muss von einer Bestätigungs-
stelle gemäß § 7 des Signatur- und Vertrauensdienstegesetzes (SVG), BGBl. I Nr. 50/2016, bescheinigt 
sein.“ 

43. § 188 lautet: 
„Allgemeine Grundsätze 

Die Mitglieder des Kammertages sind auf Grund des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahl-
rechts nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts zu wählen. Die Wahl in den Kammertag kann 
auch auf elektronischem Wege (e-voting) erfolgen.“ 

44. § 190 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Wahl in den Kammertag ist vom Vorstand anzuordnen. Der Vorstand hat dabei auch zu be-

schließen, ob die Wahl auf elektronischen Weg durchgeführt wird.“ 

45. § 195 Abs. 5 lautet: 
„(5) Das Präsidium hat seinen Vorschlag auf Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder der 

Wahlkommission gleichzeitig mit der Anordnung der Wahlen zu erstatten. Im Vorschlag des Präsidiums 
muss jede Berufsgruppe zumindest durch ein Mitglied und Ersatzmitglied vertreten sein. Mindestens zwei 
Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder müssen anderen Wahlkreisen als dem Wahlkreis Wien zugehören. 
Mitglieder gemäß Abs. 2 Z 2 und ihre Ersatzmitglieder müssen das passive Wahlrecht besitzen.“ 

46. Dem § 196 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 
„(3) Die Hauptwahlkommission hat eine elektronisch geführte Wahl unter Beiziehung einer Bestäti-

gungsstelle gemäß § 7 SVG abzubrechen, wenn die Funktionsfähigkeit des verwendeten Systems nicht 
mehr gegeben ist. 
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(4) Nach einem Abbruch der Wahl gemäß Abs. 3 ist diese innerhalb von 60 Tagen zu wiederholen. 
Die Hauptwahlkommission hat die entsprechende Kundmachung zu erlassen. Diese Kundmachung ist 
unverzüglich im Amtsblatt der Kammer der Wirtschaftstreuhänder zu veröffentlichen. Die näheren Best-
immungen hat die Wahlordnung zu treffen.“ 

47. Dem § 209 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) Im Falle der Durchführung der Wahl auf elektronischem Weg hat der elektronische Stimmzettel 

den Anforderungen des Abs. 2 zu entsprechen.“ 

48. § 210 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Kreiswahlkommission hat am Wahltag zur Entgegennahme von Wahlkuverts, sofern die 

Wahl nicht auf elektronischem Weg durchgeführt wird, und zur Feststellung des Abstimmungsergebnis-
ses im Wahlkreis in dem in der Wahlkundmachung festgesetzten Zeitraum zusammenzutreten.“ 

49. Dem § 210 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Im Falle der Durchführung der Wahl auf elektronischem Weg sind die Abs. 3 bis 6 mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Stimmabgabe mittels amtlichen Wahlkuverts die Stimmab-
gabe auf elektronischem Weg tritt. Die näheren Bestimmungen hat die Wahlordnung zu treffen.“ 

50. Dem § 211 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Im Falle der Durchführung der Wahl auf elektronischem Weg ist Abs. 1 mit der Maßgabe an-

zuwenden, dass an die Stelle der Stimmabgabe mittels amtlichen Wahlkuverts die Stimmabgabe auf 
elektronischem Weg tritt. Die näheren Bestimmungen hat die Wahlordnung zu treffen.“ 

51. Dem § 239 wird folgender Abs. 20 angefügt: 
„(20) Anträge auf öffentliche Bestellung als Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer von Prüfungskan-

didaten, die nach den Bestimmungen des Wirtschaftstreuhandberufsgesetzes die Fachprüfung erfolgreich 
abgelegt haben, sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu beurteilen.“ 
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